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LEITFADEN FÜR SCHIEDSRICHTER  

ERSTELLUNG VON BERICHTEN NACH DISQUALIFIKATIONEN 

 

1. WAS MUSS ICH NACH DER DISQUALIFIKATION TUN? 

Der Spielleiter muss noch am selben Tag über den Vorfall telefonisch oder per E-Mail informiert werden. 

Außer dem Vermerk auf der Rückseite des SBB ist außerdem ein gesonderter Bericht zu verfassen. 

 

2. WANN MUSS DER BERICHT ABGEGEBEN WERDEN?   

Der Bericht muss innerhalb von 48 Stunden an die Spielleitung per E-Mail gesendet werden.  

 

3. WER MUSS DEN BERICHT ABGEBEN?  

Jeder Schiedsrichter, der tatsächliche Feststellungen zu dem betreffenden Vorfall gemacht und/oder 

daraufhin Entscheidungen getroffen hat, muss einen eigenen Bericht abgeben. Dabei ist die bloße 

Bezugnahme auf den Bericht des anderen untauglich.  

 

4. INHALT DES BERICHTS  

 Name, Vorname, Funktion und Verein des Disqualifizierten 

 Spieldatum, Spielnummer, Wettbewerb, Spielpaarung 

 Spielstand, Spielminute 

 Funktion und Position des/der Schiedsrichter  

 Konkrete Beschreibung der Aktion: 

o Wer war in Ballbesitz (Mannschaft und Spieler)?  

o Wo wurde der Ball geführt? In welche Richtung ging das Spiel? 

o Was hat der Disqualifizierte getan? Wem galt die Aktion? 

o Falls es verbale Entgleisungen gab: Möglichst wortgetreue Wiedergabe der Äußerungen 

o Welcher Schiedsrichter hat entschieden?  

o Welche Entscheidung wurde getroffen?  

o Was ist nach der Entscheidung geschehen?  

 

5. QUALITÄT DES BERICHTS 

 Der Bericht enthält keine Wertungen. Beispielsweise sollte es heißen:  

o „Spieler X schlug dem Spieler Y mit der Faust / flachen Hand in das Gesicht“, oder  

o „Spieler X lief schnell zu dem ca. 3 Meter entfernt stehenden Spieler Y und stieß ihm mit beiden 

ausgestreckten Armen gegen die Brust, wodurch dieser zu Boden stürzte“,   

o aber nicht: „Spieler X schlug Spieler Y absichtlich brutal mit der Faust in das Gesicht um ihm die 

Nase zu brechen, eine bösartige Tätlichkeit, er sollte drei Spiele Sperre kriegen“  

 Der Bericht über den Ablauf des geahndeten Vorfalls kann sich nicht in einem Satz erschöpfen.  

 Der Bericht hat die Gesamtsituation so zu schildern, dass der Spielleiter sich ein Bild machen kann. Er 

erklärt sich von selbst und bedarf keiner weiteren Nachfragen jeglicher Art. Dies kann nur zur Klärung 

von Details dienen, nicht jedoch den fehlenden Inhalt des Berichts ersetzen. 

 Der Bericht enthält möglichst eine Skizze zum besseren Verständnis (Beispiel im Formular) 


